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K U N D M A C H U N G

Die Marktgemeinde Lurnfeld beabsichtigt, gemäß den Bestimmungen des § 52 in 
Verbindung mit §§ 38 und 39 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 – K-ROG 
2021, idF. LGBl. Nr. 47/2025, für den Bereich der Grundstücke Nr. 757/1, 758/1, 758/15, 
758/16, 758/20, 758/21, 758/22, 758/23, 758/24, 758/25, 758/26, 759/1, 759/2, 759/3, 
759/4, 759/5, 759/6 und Teilflächen der Parzelle Nr. 2102, alle KG. 73410 Möllbrücke I, 
die integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung 

„Pattendorf Jahn-Gründe – 2. Ergänzung“

zu erlassen.

Der Verordnungsentwurf sowie sämtliche planliche Darstellungen und sonstige 
Unterlagen liegen in der Zeit vom

5. Jänner 2026 bis 2. Februar 2026

im Marktgemeindeamt Lurnfeld - Bauamt, Hauptstraße 2, 9813 Möllbrücke, während 
der für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden (Montag bis Freitag von 8:00 bis 
12:00 Uhr) zur öffentlichen Einsichtnahme auf und wird im Internet auf der Homepage 
der Gemeinde (https://lurnfeld.gv.at/amtstafel/kundmachungen) bereitgestellt. 

Innerhalb der Auflagefrist von vier Wochen kann jedermann, der ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft macht, schriftlich begründete Einwendungen bei der 
Marktgemeinde Lurnfeld einbringen. Die während der Auflagefrist beim 
Marktgemeindeamt Lurnfeld schriftlich eingebrachten und begründeten Einwendungen 
sind vom Gemeinderat bei der Beratung über die integrierte Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplanung in Erwägung zu ziehen. 

Der Bürgermeister:

Gerald Preimel

Angeschlagen am:  05.01.2026
Abgenommen am:  02.02.2026
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